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Klosterschule für Mädchen
geöffnet
Künftig sollen Mädchen als externe Schü-
lerinnen in die Klosterschule Disentis, ein
Gymnasium mit den beiden Maturitätsty-
pen A und B, aufgenommen werden. Bis-
her war die Schule nur für männliche
Studenten offen. Die von Benediktiner-
mönchen geführte Schule wird gegenwär-
tig von 170 im Internat wohnenden und
von rund 30 externen Schülern besucht.
Ein neues grosszügiges Schulgebäude ist
im Bau.

Durch die Öffnung der Klosterschule sind
die Mädchen der Region Disentis der
Chancengleichheit um einen Schritt näher
gekommen.

Das Frauengefängnis Regensdorf
ist aufgehoben!
Auf Ende Januar 1972 hat die Justizdirek-
tion des Kantons Zürich das der Strafan-
stalt Regensdorf angegliederte Frauenge-
fängnis aufgehoben. Damit hat die Nord-
ostschweiz (inkl. Graubünden) keine eige-
ne Strafanstalt mehr für Frauen und diese
werden nun alle nach Hindelbank einge-
wiesen.

Diese Neuregelung, die uns Frauen nicht
gleichgültig sein kann, ist von den Herren
der Justizdirektion verfügt worden, ohne
dass eine einzige Frau zu Wort gekommen
wäre —- keine Frauenorganisation wurde
begrüsst, wir stehen vor der vollendeten
Tatsache. Zwar hat die Zürcher Frauen-
zentrale von dritter Seite in letzter Minute
davon erfahren und in einer Eingabe an

die Justizdirektion ihr Befremden darüber
ausgedrückt und gebeten, auf diesen Be-
schluss zurückzukommen, zwar hat auch
die Kantonsrätin Leni Oertli in der Kan-
tonsratssitzung vom 6. Dezember 1971 sich
über die Verlegung der weiblichen Ge-
fangenen nach Hindelbank erkundigt, aber
diese Vorstösse in später Stunde sind auf
taube Ohren gestossen.

Wenn es mich drängt, diesen Artikel zu
schreiben, geschieht es nicht, weil ich dem
Frauengefängnis Regensdorf nachtraure—
es war ein Schandfleck für den Kanton
Zürich — sondern weil wir hier wieder vor
einem Beispiel stehen, wie auch heute,
obschon wir das Stimmrecht haben, die
Frauen umgangen werden und selbst
wichtige Frauenbelange von Männern al-
lein und selbstherrlich einfach angeordnet
werden.

Schon von jeher war das Kapitel Frauen-
Strafvollzug auch im Kanton Zürich eines
der dunkeln für die Frauenbewegung.
Straffällige Frauen sind Gefangene zweiter
Klasse: sie kochen, flicken, waschen für
die männlichen Mitgefangenen. Vor Jah-
ren wurde Regensdorf für die Männer eine
Rückfälligen-Anstalt, erstmalige Gefange-
ne werden nach Saxenried eingewiesen,
wo auch die semi-liberté im Strafvollzug
eingeführt ist. Zur Resozialisierung, dem
wohl wichtigsten Anliegen des modernen
Strafvollzuges, hat Regensdorf für seine
rückfälligen Männer in Ringwil eine Aus-
senstation, wo Strafgefangene ebenfalls in
semi-liberté auf die Rückführung in die
Freiheit vorbereitet werden.

Regensdorf ist also die Anstalt für Rück-
fällige und Schwerverbrecher. Die Frauen
aber kamen unterschiedslos — Erstmalige
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wie Ruckfällige, Jugendliche (ab 16 Jah-
ren!) wie Geisteskranke — nach Regens-
dort, in das Zuchthaus hinter vier Meter
hohen Mauern und mit Kübelsystem. Auf
eine diesbezügliche Anfrage lautete die
Antwort schon seit Jahrzehnten: «Wenn
Wasserspülung in allen Zellen installiert
werden müsste, käme das auf (heute)
5 Millionen Franken zu stehen und das
lohnt sich nicht.» Ob die Wasserspü-
lung für das separate Frauengebäude al-
lein installiert werden könnte, das wurde
gar nicht geprüft. Für die Frauen gab es
auch keinen progressiven Strafvollzug mit
semi-liberté. Deshaib ist es nicht schade,
dass das Frauengefängnis Regendorf nicht
mehr existiert.

Das soll aber nicht heissen, dass nun gar
nichts mehr für die straffälligen Frauen in
der Nordostschweiz geschehen soll, so
dass alle nach Flindelbank (das übrigens
ebenfalls die Halbfreiheit nicht kennt) spe-
diert werden, wo wegen dem langen An-
weg (Graubünden!) auch der Kontakt mit
den Angehörigen noch mehr erschwert
wird. Hier müssen wir uns wehren: auch
wenn die Zahl der weiblichen Gefangenen
viel kleiner ist, haben selbst diese weni-
gen das Recht auf gleiche Strafvollzugs-
bedingungen. Zu schaffen wäre eine An-
stalt mit semi-liberté. Es müsste eine kleine
Anstalt sein für ca. 40 Frauen, da die
individuelle Betreuung sehr wichtig ist. Sie
muss in einer städtischen Region liegen,
damit die Gefangenen in grösstmöglicher
Anonymität einen ihnen angepassten Ar-
beitsplatz finden.

Sorgen wir, dass dieses Frauenpostulat
raschmöglichst erfüllt wird!

Liselotte Meyer-Fröhlich

Frauen in der Zürcher Justiz

Bis vor kurzem war die Justiz ein aus-
schliesslich den Männern vorbehaltenes
Gebiet. Es gab weder Richterinnen noch
weibliche Geschworene, weder Bezirksan-
wältinnen noch Jugendanwäitinnen. Der
akute Mangel an Arbeitskräften hat zwar
in den letzten Jahren dazu geführt, dass
Gerichte weibliche Substituten beschäftig-
ten, die aber praktisch keine Aufstiegs-
möglichkeiten hatten.
Erst die Einführung des kantonalen Frauen-
stimm- und -Wahlrechtes hat den Frauen
Eingang in dieses Männer-Reservat ver-
schafft. Es ist aufschlussreich, dass die
erste Frau, die sich bei den Zürcher
Justizbehörden meldete, sich um das aus-
gesprochen harte Amt eines Bezirksanwal-
tes bewarb. Ein Bezirksanwalt führt auf
eigene Verantwortung Strafuntersuchun-
gen und gibt der Polizei Anweisung für die
Sicherung von Spuren und Beweismaterial
bei schweren Verkehrsunfällen und Ver-
brechen. Seit dem I.April 1971 ist Dr. iur.
Margrit Olbrecht, durch den Regierungs-
rat gewählt, als ausserordentliche Bezirks-
anwältin tätig. Anfang Mai 1971 hat Dr. iur.
Irma Rutz-Weiss, vom Volk gewählt, ihr
Amt als ordentliche Bezirksanwältin ange-
treten.
Nur wenige Monate später hatte der Kan-
ton Zürich auch seine ersten Richterinnen.
An das Bezirksgericht Zürich wurde Dr.
Marlies Näf und an das Bezirksgericht
Hinwil Frau Züsi Keller gewählt.
Unter den zwölf Geschworenen der so-
eben begonnenen Session des Geschwo-
renengerichts ist ebenfalls eine Frau an-
zutreffen; Dr. iur. Susanne Hürlimann wur-
de als erste weibliche Geschworene aus-
gelost.
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